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Laufe des 12. Jahrhunderts wurden dann die vier Haupthofämter zu erb­
lichen Lehen in der Hand bedeutender Adelsgeschlechter des Landes. 
Gleichzeitig entwickelten sich die mit diesen Ämtern verbundenen Funk­
tionen zu Ehrendiensten, die nur noch bei großen Hoffesten symbolisch 
geleistet wurden, während untergeordnete Hofbedienstete die eigentlichen 
Arbeiten verrichteten151.

In den mittleren und östlichen Teilen des Deutschen Reiches verfestigte 
sich die Landesherrschaft der großen Territorialherren zweifellos später als 
im niederlothringischen Raum; höfische Kultur und Hofämter gelangten 
hier gleichfalls mit entsprechender Verzögerung zur Entfaltung. In der 
Markgrafschaft Brandenburg stellt in dieser Hinsicht die zweite Hälfte des 
12. Jahrhunderts eine entscheidende Epoche dar, da damals die Markgrafen 
von Brandenburg zu Reichsfürsten aufstiegen und die Grundlagen des spä­
teren Kurfürstentums Brandenburg gelegt wurden152. Albrecht der Bär 
(f 1170), der 1134 mit der Nordmark belehnt worden war, trat seit 1157, 
seit der Eroberung der Brandenburg, unter der Bezeichnung „Markgraf in 
Brandenburg“ (marchio in Brandenborch) auf153. Dieser neue Titel signali­
siert eine grundlegende Wandlung im Wesen der Markgrafschaft Branden­
burg, die in Zusammenhang mit der allgemeinen reichsrechtlichen Verfas­
sungsentwicklung, der Umwandlung von Amtslehen in Landesherrschaf­
ten, steht. Mit der Titeländerung von 1157 verband sich ein Anspruch Al­
brechts des Bären auf Landesherrschaft, der sich nicht nur auf das 
Markgrafenamt, sondern auch auf das Erbe der Brandenburger Hevellerfür­
sten stützen konnte154.
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